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Beschlüsse des EZB-Rats 

(ohne Zinsbeschlüsse)

Am 22. Januar 2021 beschloss der Rat der 

Europäischen Zentralbank nach seiner 

jährlichen Überprüfung dieser Verzeich-

nisse, dass der Markt SI ENTER in das Ver-

zeichnis der im Sicherheitenrahmen des 

Eurosystems zugelassenen nicht geregelten 

Märkte aufgenommen wird. Außerdem 

wird das Verzeichnis der im Sicherhei-

tenrahmen des Eurosystems anerkannten 

Institutionen mit öffentlichem Förderauf-

trag um die folgenden beiden Institu tio-

nen ergänzt: UAB Valstybės investicinis 

kapitalas (VIK) und Slovenská záručná a 

rozvojová banka, a.s. (SZRB). Beide Ver-

zeichnisse stehen auf der EZB-Website zur 

Verfügung.

GLRG III: Am 29. Januar 2021 erließ der 

EZB-Rat den Beschluss (EU) 2021/124 

(EZB/2021/3) zur Änderung des Beschlus-

ses (EU) 2019/1311 (EZB/2019/21) über 

eine dritte Reihe gezielter längerfristiger 

Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III). Zu-

dem beschloss der Rat der Europäischen 

Zentralbank, dass bis zum 15. Februar 

2021 Folgendes gilt: a) Änderungen bei 

der Zusammensetzung einer GLRG-III-

Gruppe durch die Aufnahme neuer 

GLRG-III-Gruppenmitglieder sind be-

schränkt auf Institute, die nicht Teil einer 

anderen anerkannten GLRG-III-Gruppe 

sind, und b) neue GLRG-III-Gruppen kön-

nen von Geschäftspartnern gebildet wer-

den, die bereits als Einzelinstitut an frü-

heren GLRG-III-Geschäften teilgenommen 

haben. So soll es diesen Geschäftspart-

nern ermöglicht werden, ab dem siebten 

GLRG-III-Geschäft als Gruppe teilzuneh-

men. Der revidierte GLRG-III-Kalender ist 

auf der Website der Europäischen Zen-

tralbank abrufbar.

PEPP: Am 10. Februar 2021 erließ der EZB-

Rat einen Beschluss zur Änderung des Be-

schlusses (EU) 2020/440 zu einem zeitlich 

befristeten Pandemie-Notfallankaufpro-

gramm (Pandemic Emergency Purchase 

Programme – PEPP) (EZB/2020/17). Der 

überarbeitete Rechtsakt (Beschluss (EU) 

2021/174 (EZB/2021/6)) setzt die Beschlüs-

se des EZB-Rats vom 10. Dezember 2020 

zu den Pandemie-Notfallrefinanzierungs-

geschäften um.

TARGET2-Securities: Am 22. Januar 2021 

billigte der EZB-Rat technische Änderun-

gen am TARGET2-Securities Framework 

Agreement und am TARGET2-Securities 

Currency Participation Agreement. Die 

Änderungen beziehen sich auf Anhang 1 

(Definitions), Anhang 5 (T2S Service De-

scription), Anhang 8 (Governance) und 

Anhang 9 (Change and Release Manage-

ment). Die Vertragsparteien werden die 

überarbeiteten Dokumente in Kürze 

unterzeichnen.

Neues Mitglied des Überwachungsaus-

schusses für den 1STR: Am 15. Februar 

2021 ernannte der Rat der Europäischen 

Zentralbank Imène Rahmouni-Rousseau, 

Generaldirektorin Finanzmarktoperatio-

nen, mit unmittelbarer Wirkung zum 

neuen EZB-Mitglied des Überwachungs-

ausschusses für den Euro Short-Term Rate 

(1STR). Sie löse Cornelia Holthausen ab, 

die diese Rolle zuvor innegehabt hatte 

und vor Kurzem neue Aufgaben in der 

EZB übernommen habe. Der 1STR-Über-

wachungsausschuss prüft, evaluiert und 

berichtet über sämtliche Aspekte des 

Feststellungsprozesses für den 1STR ge-

mäß den Regelungen der 1STR-Leitlinie. 

Weitere Informationen zum 1STR-Über-

wachungsausschuss stehen auf der Web-

site der EZB zur Verfügung.

Überarbeitete Verordnungen: Am 22. Ja-

nuar 2021 verabschiedete der EZB-Rat die 

Verordnung EZB/2021/1 über die Auferle-

gung einer Mindestreservepflicht (Neu-

fassung) und die Verordnung EZB/2021/2 

über die Bilanzpositionen der Kreditin-

stitute und des Sektors der monetären  

Finanzinstitute (Neufassung). Mit der 

Neufassung der Verordnung über die 

Auferlegung einer Mindestreservepflicht 

umfasse die Definition von mindestreser-

vepflichtigen Kreditinstituten nun auch 

systemrelevante Wertpapierfirmen. Außer-

dem wurden demnach die Bedingungen 

geändert, zu denen Mittel auf die Min-

Wertpapiere für  
geldpolitische Zwecke

Ausgewiesener 
Wert zum  

5. Februar 2021

Veränderungen  
zum 29. Januar 2021 Ausgewiesener 

Wert zum  
12. Februar 2021

Veränderungen zum  
5. Februar 2021

Käufe Tilgungen Käufe Tilgungen

1. Programm zum Ankauf  
gedeckter Schuldverschreibungen 0,5 Mrd. 1 – – 0,5 Mrd. 1 – –

Programm für die Wertpapiermärkte 28,7 Mrd. 1 – – 28,7 Mrd. 1 – –

2. Programm zum Ankauf  
gedeckter Schuldverschreibungen 2,6 Mrd. 1 – – 2,6 Mrd. 1 – –

3. Programm zum Ankauf  
gedeckter Schuldverschreibungen 288,7 Mrd. 1 + 1,1 Mrd. 1 - 0,1 Mrd. 1 289,0 Mrd. 1 + 0,9 Mrd. 1 - 0,6 Mrd. 1

Programm zum Ankauf von  
Asset-Backed Securities 28,8 Mrd. 1 + 0,3 Mrd. 1 - 0,1 Mrd. 1 28,9 Mrd. 1 + 0,0 Mrd. 1 - 0,0 Mrd. 1

Programm zum Ankauf von Wert papieren  
des öffentlichen Sektors 2 357,7 Mrd. 1 + 7,6 Mrd. 1 - 5,1 Mrd. 1  2 363,6 Mrd. 1 + 6,4 Mrd. 1 - 0,5 Mrd. 1

Programm zum Ankauf von Wert papieren  
des Unternehmenssektors 256,9 Mrd. 1 + 2,0 Mrd. 1 - 0,5 Mrd. 1 258,6 Mrd. 1 + 1,7 Mrd. 1 –

Pandemie-Notfall ankaufprogramm 820,3 Mrd. 1 + 18,4 Mrd. 1 - 4,9 Mrd. 1 837,4 Mrd. 1 + 19,6 Mrd. 1 - 2,5 Mrd. 1

Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke

Quelle: EZB
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destreserveanforderungen angerechnet 

werden, und die Regelungen für die Mel-

dung der Mindestreservebasis auf aggre-

gierter Basis wurden angepasst. Die Neu-

fassung der Verordnung über die 

MFI-Bilanz werde ab 2022 zur Bereitstel-

lung neuer Statistiken für die Analyse 

monetärer Entwicklungen sowie der Ent-

wicklung der Kreditvergabe im Euroraum 

führen. Im Februar 2020 wurde der Ent-

wurf der überarbeiteten Verordnung 

über die MFI-Bilanz zur öffentlichen Kon-

sultation vorgelegt. Eine Feedback-Erklä-

rung steht auf der Website der Europäi-

schen Zentralbank zur Verfügung. In ihr 

werden die im Zuge dieses Konsultations-

verfahrens eingehenden Antworten so-

wie die anschließend in die Neufassung 

der Verordnung über die MFI-Bilanz ein-

fließenden Änderungen zusammenge-

fasst.

Aufsichtsprioritäten für 2021: Am 19. und 

26. Januar 2021 erhob der Rat der Euro-

päischen Zentralbank keine Einwände 

gegen die Vorschläge des Aufsichtsgre-

miums, einerseits die Informationen zu 

den Aufsichtsprioritäten für 2021 und die 

Bewertung von Risiken und Schwachstel-

len sowie andererseits die aggregierten 

Ergebnisse des aufsichtlichen Überprü-

fungs- und Bewertungsprozesses (SREP) 

2020 zu veröffentlichen. Die Aufsichts-

prioritäten für 2021, die Bewertung von 

Risiken und Schwachstellen, der SREP-Be-

richt und die zugehörige Pressemittei-

lung sind auf der EZB-Website zur Ban-

kenaufsicht abrufbar.

Quick-Fix der CRR: Am 27. Januar 2021 er-

hob der EZB-Rat keine Einwände gegen 

einen Vorschlag des Aufsichtsgremiums, 

die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 

darüber zu informieren, dass die Europäi-

sche Zentralbank in Bezug auf die direkt 

von ihr beaufsichtigten bedeutenden Ins-

titute folgende EBA-Leitlinien einhält: a) 

die EBA-Leitlinien zu aufsichtlichen Mel-

dungen und Offenlegungspflichten in 

Übereinstimmung mit den infolge der 

Covid-19-Pandemie kurzfristig vorge-

nommenen Anpassungen („Quick-Fix“) 

der CRR (EBA/GL/2020/11) und b) die Leit-

linien zur Änderung der Leitlinien EBA/

GL/2018/01 zur einheitlichen Offenle-

gung gemäß Artikel 473a der Verord-

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen Quelle: EZB

Aktiva (in Millionen Euro) 22.1.2021 29.1.2021 5.2.2021 12.2.2021

1 Gold und Goldforderungen 536 543 536 544 536 544 536 544
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige

außerhalb des Euro-Währungsgebiets 342 895 342 278 339 892 339 663

2.1 Forderungen an den IWF 85 319 85 236 85 221 85 220

2.2   Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, 
Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 257 576 257 042 254 671 254 443

3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
im Euro-Währungsgebiet 21 826 22 892 25 382 25 785

4 Forderungen in Euro an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 11 109 10 686 10 888 11 477
4.1  Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen  

und Kredite 11 109 10 686 10 888 11 477
4.2  Forderungen aus Kreditfazilität 

im Rahmen des WKM II 0 0 0 0
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Opera  - 

ti onen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 1 792 808 1 792 724 1 792 645 1 792 915

5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 234 236 157 427

5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 1 792 574 1 792 488 1 792 488 1 792 488

5.3  Feinsteuerungsoperationen in Form  
von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

5.4  Strukturelle Operationen in Form 
von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 0 0 0 0

5.6 Forderungen aus Margenausgleich 0 0 0 0

6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute  
im Euro-Währungsgebiet 40 603 35 647 37 863 45 498

7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen  
im Euro-Währungsgebiet 3 942 589 3 960 679 3 979 454 4 004 639

7.1  Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene 
Wertpapiere 3 746 143 3 765 333 3 784 107 3 809 129

7.2  Sonstige Wertpapiere 196 446 195 346 195 347 195 509

8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte 22 676 22 676 22 626 22 626

9 Sonstige Aktiva 313 191 309 131 309 177 299 988

Aktiva insgesamt 7 024 240 7 033 256 7 054 472 7 079 135

Passiva (in Millionen Euro) 22.1.2021 29.1.2021 5.2.2021 12.2.2021

1 Banknotenumlauf 1 426 803 1 427 559 1 429 506 1 431 580

2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen  
Operationen gegenüber Kreditinstituten  
im Euro-Währungsgebiet 3 702 671 3 687 981 3 735 436 3 740 027
2.1  Einlagen auf Girokonten 

(einschließlich Mindestreserveguthaben) 3 081 989 3 231 558 3 209 594 3 116 321

2.2 Einlagefazilität 620 681 456 424 525 841 623 706

2.3 Termineinlagen 0 0 0 0
2.4  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 1 0 0 0

3
 

Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber 
Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 14 128 8 999 11 560 11 179

4 Verbindlichkeiten aus der Begebung  
von Schuldverschreibungen 0 0 0 0

5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen  
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 646 138 681 703 653 925 685 502

5.1  Einlagen von öffentlichen Haushalten 559 652 593 266 566 618 600 35035085 152

5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 86 486 88 437 87 307 85 152

6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 249 565 241 646 233 767 222 113

7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 8 276 8 159 8 270 8 620

8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 3 756 4 068 4 006 3 746

8.1  Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten 3 756 4 068 4 006 3 746
8.2  Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität 

im Rahmen des WKM II 0 0 0 0
9 Ausgleichsposten für vom IWF 

zugeteilte Sonderziehungsrechte 54 799 54 799 54 799 54 799

10 Sonstige Passiva 296 963 297 213 302 343 300 707

11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 512 529 512 529 512 529 512 529

12 Kapital und Rücklagen 108 612 108 600 108 331 108 333

Passiva insgesamt 7 024 240 7 033 256 7 054 472 7 079 135
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nung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) in Bezug 

auf Übergangsbestimmungen zur Verrin-

gerung der Auswirkungen der Einfüh-

rung des IFRS 9 auf die Eigenmittel 

zwecks Sicherstellung der Einhaltung der 

infolge der Covid-19-Pandemie kurz-

fristig vorgenommenen Anpassungen 

(„Quick-Fix“) der CRR (EBA/GL/2020/12). 

Der CRR-Quick-Fix gehört zu einer Reihe 

von Maßnahmen europäischer Institutio-

nen, die den Auswirkungen der Covid-

19-Pandemie auf Institute in allen Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union 

entgegenwirken sollen. Neben der Flexi-

bilität, die die bestehenden Regelungen 

bereits bieten, sieht der CRR-Quick-Fix 

bestimmte Anpassungen der Eigenkapi-

talverordnung vor. Hierzu gehören be-

fristete Maßnahmen, die unter anderem 

die Kreditvergabe an Unternehmen und 

private Haushalte verbessern sollen, um 

so die Wirtschaft der Europäischen Union 

zu unterstützen.

Indikatoren für die globale systemische 

Relevanz: Am 8. Februar 2021 erhob der 

EZB-Rat keine Einwände gegen einen 

Vorschlag des Aufsichtsgremiums, die EBA 

darüber zu informieren, dass die EZB in 

Bezug auf die direkt von ihr beaufsichtig-

ten bedeutenden Institute die EBA-Leitli-

nien zur Festlegung der Indikatoren für 

die globale systemische Relevanz und de-

ren Offenlegung (EBA/GL/2020/14) ein-

hält. Die Leitlinien legen die Daten und 

Indikatoren fest, die (erstmals 2021 auf 

Basis der Informationen von Ende 2020) 

bei der Ermittlung global systemrelevanter 

Institute (G-SRI) heranzuziehen sind. Die 

EBA-Methodik orientiert sich eng am An-

satz des Basler Ausschusses für Banken-

aufsicht (BCBS) für die global systemrele-

vanten Banken (BSCS-Bezeichnung: G-SIBs) 

und den neuen Anforderungen der fünf-

ten Eigenkapitalrichtlinie (CRD V).

Jahresabschluss  

der EZB

Die Europäische Zentralbank hat ihren 

Jahresabschluss für 2020 veröffentlicht. 

Laut dem geprüften Jahresabschluss der 

EZB für 2020 betrug der Jahresüberschuss 

1 643 Millionen Euro (2019: 2 366 Millio-

nen Euro). Der Rückgang von 722 Millio-

nen Euro im Vergleich zum Vorjahr war 

laut EZB hauptsächlich auf geringere 

Nettozinserträge aus Währungsreserven 

und aus zu geldpolitischen Zwecken ge-

haltenen Wertpapieren zurückzuführen. 

Nach einem Beschluss des EZB-Rats wur-

de zudem der Rückstellung der Europäi-

schen Zentralbank für finanzielle Risiken 

ein Betrag von 48 Millionen Euro zuge-

führt. Dies führte zu einer entsprechen-

den Verringerung des Jahresüberschusses 

der EZB.

Der Nettozinsertrag belief sich 2020 auf 

2 017 Millionen Euro (2019: 2 686 Millio-

nen Euro). Die Nettozinserträge aus 

Währungsreserven gingen aufgrund der 

geringeren Zinserträge aus dem US-Dol-

lar-Portfolio auf 474 Millionen Euro zu-

rück (2019: 1 052 Millionen Euro). Die 

Nettozinserträge aus zu geldpolitischen 

Zwecken gehaltenen Wertpapieren san-

ken auf 1 337 Millionen Euro (2019: 1 447 

Millionen Euro). Dies war vor allem auf 

rückläufige Zinserträge aus dem Pro-

gramm für die Wertpapiermärkte (Securi-

ties Markets Programme – SMP) infolge 

von Tilgungen zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss der EZB wird an die 

nationalen Zentralbanken (NZBen) des 

Euroraums ausgezahlt. Gemäß einem Be-

schluss des EZB-Rats wurde am 29. Januar 

2021 eine Gewinnvorauszahlung von 

1 260 Millionen Euro an die NZBen des 

Euroraums geleistet. Auf seiner Sitzung 

am 18. Februar 2021 beschloss der EZB-

Rat, den verbleibenden Gewinn von 383 

Millionen Euro am 19. Februar 2021 aus-

zuschütten.

Der Gesamtumfang der EZB-Bilanz wuchs 

um 112 Milliarden Euro auf 569 Milliar-

den Euro (2019: 457 Milliarden Euro). 

Dieser Anstieg war vor allem auf die 

Wertpapierankäufe im Rahmen des Pan-

demie-Notfallankaufprogramms (Pande-

mic Emergency Purchase Programme – 

PEPP) und des Programms zum Ankauf 

von Vermögenswerten (Asset Purchase 

Programme – APP) zurückzuführen. Ende 

2020 belief sich das Volumen der konsoli-

dierten Bilanz des Eurosystems, das die 

Aktiva und Passiva der NZBen des Euro-

raums und der Europäischen Zentralbank 

gegenüber Dritten umfasst, auf 6 979 

Milliarden Euro (2019: 4 671 Milliarden 

Euro). Die Zunahme gegenüber dem Vor-

jahr ging vorwiegend auf den gestiege-

nen Umfang der Refinanzierungsge-

schäfte des Eurosystems infolge der 

dritten Serie gezielter längerfristiger Re-

finanzierungsgeschäfte (GLRG III) und 

der Wertpapierankäufe im Rahmen des 

PEPP und des APP zurück.

Die Bestände des Eurosystems an zu geld-

politischen Zwecken gehaltenen Wert-

papieren erhöhten sich um 1 063 Milliar-

den Euro auf 3 695 Milliarden Euro (2019: 

2 632 Milliarden Euro). Die Bestände der 

im Rahmen des APP erworbenen Wert-

papiere stiegen um 330 Milliarden Euro 

auf 2 909 Milliarden Euro und die Ankäu-

fe im Rahmen des PEPP beliefen sich auf 

754 Milliarden Euro.

Konsolidierte  

Bankdaten 2020

Die EZB hat die konsolidierten Bank-

daten für Kreditinstitute mit Sitz in der 

Europäischen Union veröffentlicht. Die 

Summe der Aktiva der Kreditinstitute mit 

Sitz in der EU (ohne Vereinigtes König-

reich) stieg um 5,36 Prozent von 28,2 Bil-

lionen Euro im September 2019 auf 29,7 

Billionen Euro im September 2020. Die 

Quote notleidender Kredite in der Euro-

päischen Union (ohne Vereinigtes König-

reich) sank im Vergleich zum Vorjahr um 

0,16 Prozentpunkte und belief sich im 

September 2020 demnach auf 2,75 Pro-

zent. Die Eigenkapitalrendite der Institu-

te lag im September 2020 im EU-Durch-

schnitt bei 2,19 Prozent, während die 

harte Kernkapitalquote im September 

2020 im EU-Durchschnitt 15,46 Prozent 

betrug. 

Bilaterale 

Liquiditätslinien

Die Europäische Zentralbank hat im De-

zember des Jahres 2020 beschlossen, den 

Zentralbanken außerhalb des Euro-Wäh-

rungsgebiets eine neunmonatige Ver län-

+ 1 Zeile
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gerung der befristeten Swap- und Repo-

Vereinbarungen anzubieten. Die Zentral-

banken von Albanien, Kroatien, Ungarn, 

der Republik Nordmazedonien, Rumä-

nien, San Marino und Serbien sind mit 

der Europäischen Zentralbank überein-

gekommen, die Laufzeit ihrer Euro-Li-

quiditätslinien bis März 2022 zu verlän-

gern.

Die Liquiditätslinien wurden Anfang 

2020 eingerichtet, um Finanzinstituten in 

den betreffenden Ländern über ihre je-

weilige nationale Zentralbank Liquidität 

in Euro zur Verfügung zu stellen. Hier-

durch soll der Bedarf an Euro-Liquidität 

gedeckt werden, der sich in Ländern 

außerhalb des Euroraums aufgrund von 

pandemiebedingten Marktstörungen er-

geben könnte. Zudem soll Spillback-

Effekten an den Finanzmärkten und in 

den Volkswirtschaften des Eurogebiets 

vorgebeugt werden, welche die rei-

bungslose Transmission der EZB-Geldpoli-

tik beeinträchtigen könnten. 

Die befristeten Euro-Liquiditätslinien 

sollten ursprünglich im Juni 2021 auslau-

fen. Die kroatische Nationalbank kann 

auf der Grundlage einer Swap-Vereinba-

rung bis zu zwei Milliarden Euro gegen 

kroatische Kuna bei der Europäischen 

Zentralbank aufnehmen. 

Im Rahmen der jeweiligen Repo-Verein-

barungen mit der EZB können die betref-

fenden Zen tralbanken folgende Euro-Li-

quiditätslinien bei der EZB in Anspruch 

nehmen: die Bank von Albanien bis zu 

400 Millionen Euro, die ungarische Zent-

ralbank bis zu vier Milliarden Euro, die 

Zentralbank der Republik Mazedonien 

bis zu 400 Millionen Euro, die National-

bank von Rumänien bis zu 4,5 Milliarden 

Euro, die Zen tralbank der Republik San 

Marino bis zu 100 Millionen Euro und die 

serbische Zentralbank bis zu einer Milliar-

de Euro.

Im Rahmen von Repo-Linien stellt die 

Europäische Zentralbank den Zentralban-

ken Liquidität in Euro bis zur ange-

gebenen Obergrenze zur Verfügung. 

Hierzu müssen die Notenbanken im 

Gegenzug angemessene auf Euro lauten-

de Sicherheiten hinterlegen.

+ 1 Zeile
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